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	Antrag auf Erteilung einer Bewilligung für das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen im EWR
(nach Art. 9 der EWR-Tabakerzeugnisverordnung, LR 947.102.251)

	1. Daten des Antragstellers 

		Betriebsname:
	     

		PEID (RE)
	     

		Betriebsadresse: 
	     

	Zustelladresse:
	     

		Betriebsort: 
	     

	
	

	2. Kontaktdaten der verantwortlichen Person 

	Name    
	     

		Telefon (Geschäft/Privat):
	     

		E-Mail   (Geschäft/Privat ):
	     

	
	

	3. Geplante Aufnahme der Tätigkeit 
	

		Termin:
	     

	
	

	
	 Hinweise:
	Der Antrag ist mindestens sechs Monate vor Aufnahme der Tätigkeit beim ALKVW einzureichen.

	
	

	4. Produkte, die in Verkehr gebracht werden sollen

	
	|_|
	Tabakerzeugnisse:               |_| Zigaretten     |_| Zigarren   |_| Tabak zum Selberdrehen    

	
	
	                                                |_| Rolltabak       |_|      

	
	|_|
	Pflanzliche Raucherzeugnisse (z.B. Kräuterzigaretten)

	
	|_|
	Elektronische Zigaretten    |_| mit Nikotin    |_| ohne Nikotin

	
	

	5. Einzureichende Unterlagen

	
	
|_|
	Nachweise zur Sachkenntnis und Erfahrung der verantwortlichen Person (Curriculum, Fachausbildungsnachweise)

	
	
	

	
	|_|
	Nachweis bezüglich geeignetem Qualitätsmanagementsystem (ISO-Zertifizierung)

	
	|_|
	Selbstkontrollkonzept nach Art. 14 EWR-Tabakerzeugnisverordnung (LR 947.102.251)

	
	|_|
	Planunterlagen zum Nachweis geeigneter Räumlichkeiten und Einrichtungen




	
	

	6. Bestätigung Gebührenentrichtung

	
	|_|
	Die Gebühr in Höhe von CHF 6000 gemäss Art. 31 Abs. 1 Bst. a) EWR-Tabakerzeugnis-verordnung (LR 947.102.251) wurde an die LLB 9490 Vaduz, IBAN LI31 0880 0000 0203 2880 0 überwiesen.

	
	|_|
	Zwingende Angaben wurden angegeben (Nr. 470.431.03.02, PEID-Nummer)

		         Datum Überweisung:
	     

	
	

	      Bemerkungen / Besonderes 

	
	     

	
	     

	
	     

	
	

	
	

	
	Die antragstellende Person bestätigt die Vollständigkeit und Richtigkeit der obigen Angaben. 

Mit der Unterschrift erteilt die antragsstellende Person ihr Einverständnis, dass die erhobenen personenbezogenen Daten vom Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen (ALKVW) als verantwortliche Stelle verarbeitet werden dürfen. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des gesetzlichen Auftrags: Vollzug der EWR-Tabakerzeugnisverordnung, LR 947.102.251.
Weiterführende Informationen u.a. zu den Rechten aus dem Datenschutz finden sich auf der Website des ALKVW (www.alkvw.llv.li) sowie in der Datenschutzerklärung der Landesverwaltung (www.llv.li).


	
	Ort, Datum

     
	

	Unterschrift 

     

	
	

	
	Bitte senden Sie das vollständige ausgefüllte Formular an: info.alkvw@llv.li.

Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen
Postfach 684
9490 Vaduz

Bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter +423 - 236 73 11 
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